
 
 
 
Diese Veröffentlichung erfolgte nachrichtlich. Der Verwaltungsakt wurde 
ortsüblich bekannt gemacht in den Amts - und Gemein deblättern der 
Verbandsgemeinde Cochem, Cochem-Land und Treis-Kard en. 
 
 
 

Flurbereinigungsbeschluss 
 

I. Anordnung 

1. Anordnung der Vereinfachten Flurbereinigung (§ 8 6 Abs. 1 Nr. 1 Flurberei-
nigungsgesetz (FlurbG)) 

Hiermit wird für die nachstehend näher bezeichneten Teile der Gemarkung Pommern 
das 

Vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Pommern-Mart berg 

angeordnet, um Maßnahmen der Landentwicklung in Verbindung mit Maßnahmen der 
Agrarstrukturverbesserung, des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu 
ermöglichen und durchzuführen. 

 

2. Feststellung des Flurbereinigungsgebietes 

Das Flurbereinigungsgebiet, dem die nachstehend aufgeführten Flurstücke unterliegen, 
wird hiermit festgestellt. 

Gemarkung Pommern 
 
Flur 11 
die Flurst.-Nrn. 20/4, 21/3, 21/6, 21/7, 21/8, 22/1, 22/2, 22/3, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8 

und 208/24. 
 
Flur 13 
die Flurst.-Nrn. 87/3, 87/4 und 488/88. 
 
Flur 15 
die Flurst.-Nrn. 1147/422 und 1172/477. 
 
Flur 16  alle Flurstücke 
 
Flur 17  alle Flurstücke 
 
Flur 18 
die Flurst.-Nrn. 237/2, 627/236 und 688/313. 
 
Flur 19 
die Flurst.-Nrn. 53/3. 
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Gemarkung Karden 
 
Flur 10 
die Flurst.-Nrn. 2/1 und 3. 
 
Flur 11 
die Flurst.-Nrn. 3/1. 
 
 
3. Teilnehmergemeinschaft 

Die Eigentümer sowie die den Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten der 
zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke (Teilnehmer) bilden die Teilneh-
mergemeinschaft. Die Teilnehmergemeinschaft entsteht mit diesem Flurbereinigungs-
beschluss. 

Die Teilnehmergemeinschaft führt den Namen: 

“Teilnehmergemeinschaft der Vereinfachten Flurberei nigung Pommern-Martberg” 

Ihr Sitz ist in Pommern, Landkreis Cochem-Zell. 

 

4. Zeitweilige Einschränkungen der Grundstücksnutzu ng 

Ungeachtet anderer gesetzlicher Bestimmungen gelten von der Bekanntgabe des Flur-
bereinigungsbeschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes die fol-
genden Einschränkungen: 

4.1 In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flurbereini-
gungsbehörde nur Änderungen vorgenommen werden, wenn sie zum ordnungs-
gemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören. Auch die Rodung von Rebland und Neu-
anpflanzung von Rebstöcken bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbe-
hörde. 

4.2 Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und ähnliche Anla-
gen dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, herge-
stellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden. 

4.3 Baumgruppen, einzelne Bäume, Feld- und Ufergehölze, Hecken, Obstbäume, 
Rebstöcke und Beerensträucher dürfen nur in Ausnahmefällen, so weit landes-
kulturelle Belange, insbesondere des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
nicht beeinträchtigt werden, mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde besei-
tigt werden. 

4.4 Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung über-
steigen, bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde. Die Zustimmung 
darf nur im Einvernehmen mit der Forstaufsichtsbehörde erteilt werden. 
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II. Anordnung der sofortigen Vollziehung 

Die sofortige Vollziehung dieses Verwaltungsaktes (Nr. I, 1 bis 4) nach § 80 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung vom 19.03.1991 
(BGBl I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 24.06.2004 (BGBI. I 
S. 1359), wird angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen ihn keine 
aufschiebende Wirkung haben. 

 

III. Hinweise: 

1. Ordnungswidrigkeiten 

Sind entgegen den Vorschriften zu Nrn. I 4.1 und I 4.2 Änderungen vorgenommen oder 
Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie in Flurbereinigungsverfahren 
unberücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand nach 
§ 137 FlurbG wieder herstellen lassen, wenn dies der Flurbereinigung dienlich ist. 

Sind Eingriffe entgegen den Vorschriften zu Nr. I 4.3 vorgenommen worden, so muss die 
Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen. 

Sind Holzeinschläge entgegen der Vorschrift zu Nr. I 4.4 vorgenommen worden, so kann 
die Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die 
abgeholzte und verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde 
wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat. 

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften zu Nrn. I 4.2 bis I 4.4 sind Ordnungswidrig-
keiten, die mit Geldbußen geahndet werden können. 

 

2. Betretungsrecht  

Die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde sind berechtigt, zur Vorbereitung und zur 
Durchführung der Flurbereinigung Grundstücke zu betreten und die nach ihrem 
Ermessen erforderlichen Arbeiten auf ihnen vorzunehmen. 

 

3. Anmeldung unbekannter Rechte 

Innerhalb von drei Monaten ab der öffentlichen Bekanntmachung dieses Beschlusses 
sind Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am 
Flurbereinigungsverfahren berechtigen, bei der Flurbereinigungsbehörde, dem 

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) 

Westerwald-Osteifel, Außenstelle Mayen 

Bannerberg 4, 56727 Mayen 

anzumelden. 

Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet, so kann die Flurbereini-
gungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen. 
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Der Inhaber eines vorgenannten Rechts muss die Wirkung eines vor der Anmeldung 
eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen, wie der Beteiligte, demge-
genüber diese Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes (Flurbereinigungsbe-
schlusses) zuerst in Lauf gesetzt worden ist. 

 

4. Auslegung des Beschlusses mit Gründen und Übersi chtskarte 

Je eine Ausfertigung dieses Flurbereinigungsbeschlusses mit den Beschlussgründen 
und einer Übersichtskarte liegen einen Monat lang nach der Bekanntmachung zur Ein-
sichtnahme der Beteiligten aus bei: 

der Verbandsgemeindeverwaltung Treis-Karden, Am Rathaus 1, 56253 Treis-Karden 
(während der Öffnungszeiten)  

und 

dem Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Pommern, Herrn Paul-Josef Porten, Burgstr. 
3, 56829 Pommern (während der Sprechzeiten bzw. nach vorheriger Terminabsprache). 

Die Grenze des Flurbereinigungsgebietes ist nachrichtlich in einer Übersichtskarte im 
Maßstab 1:7500 dargestellt. 

 

Begründung: 

 

1. Sachverhalt: 

Das Flurbereinigungsgebiet hat eine Fläche von 103 ha und umfasst den Bereich des 
Hochplateaus auf dem Martberg in der Gemarkung Pommern sowie die angrenzenden 
Waldgrundstücke in den Gemarkungen Pommern und Teis-Karden. Letztere werden aus 
rein vermessungstechnischen Gründen zum Verfahren zugezogen. 

Die Ortsgemeinde Pommern hat aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates vom 
09.01.2006 beim DLR Westerwald-Osteifel Antrag auf Durchführung einer 
Bodenordnung auf dem Martberg nach dem Flurbereinigungsgesetz gestellt. Neben den 
agrarstrukturellen Verbesserungen sollen bodenordnerische Maßnahmen zur 
Verwirklichung eines archäologischen Reservates auf dem Martberg durchgeführt 
werden. 

Die landwirtschaftliche Berufsvertretung und die anderen fachlich betroffenen Stellen 
wurden zum Verfahren gehört und haben sich für die Durchführung eines Verfahrens 
ausgesprochen. 

Die am vereinfachten Flurbereinigungsverfahren voraussichtlich beteiligten Grund-
stückseigentümer und Erbbauberechtigten wurden vom DLR Westerwald-Osteifel am 
30.01.2006 in einer Aufklärungsversammlung in Pommern eingehend über das geplante 
Flurbereinigungsverfahren einschließlich der voraussichtlich entstehenden Kosten 
aufgeklärt. 
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2. Gründe 

2.1 Formelle Gründe 

Dieser Beschluss wird vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Westerwald-
Osteifel als zuständige Flurbereinigungsbehörde erlassen. 

Rechtsgrundlage für den Beschluss ist § 86 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 5 des 
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 20.12.2001 (BGBl. I S. 3987). 

Die formellen Voraussetzungen für die Durchführung eines vereinfachten Flurbereini-
gungsverfahrens nach § 86 Abs. 1 Nr. 1 Flurbereinigungsgesetz 

• Anhörung der zu beteiligenden Behörden und Stellen und 

• Aufklärung der voraussichtlich beteiligten Teilnehmer des Verfahrens 

sind erfüllt. 

2.2 Materielle Gründe 

Das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Pommern-Martberg hat den Zweck, eine 
schnellwirksame, kostengünstige und umweltfreundliche Verbesserung der Produktions- 
und Arbeitsbedingungen der im Verfahrensgebiet wirtschaftenden landwirtschaftlichen 
Betriebe unter besonderer Berücksichtigung der Ziele der EG-Agrarreform 
herbeizuführen. 
 
Der schnell fortschreitende Strukturwandel in der Landwirtschaft und die Zunahme der 
umweltschonenden extensiven Bewirtschaftungsweisen erfordert eine bessere und 
größere Flächenausstattung der landwirtschaftlichen Betriebe. 
 
Im Flurbereinigungsverfahren Pommern-Martberg sollen deshalb die zersplitterten und 
unwirtschaftlich geformten Parzellen der wirtschaftenden Betriebe großzügig 
zusammengelegt und zweckmäßige Grundstücke geformt werden. In gleicher Weise 
werden auch die Flächen der nicht mehr selbst wirtschaftenden Betriebe neu geordnet 
und diesen die Möglichkeit eröffnet, ihre zusammengelegten Grundstücke an die künftig 
noch wirtschaftenden Betriebe langfristig zu verpachten. 
Die bessere Flächenausstattung der Betriebe als Ergebnis der Flurbereinigung bildet bei 
gleichzeitiger Nutzung der Extensivierungsmöglichkeiten die Grundlage für eine sinnvolle 
Umsetzung der Agrarförderprogramme des Landes, insbesondere des Landtausch- und 
Pachtförderprogrammes und des Programmes zur umweltschonenden 
Landbewirtschaftung. 
 
Die übrigen sachlichen Voraussetzungen für die Einleitung eines vereinfachten 
Flurbereinigungsverfahrens liegen ebenfalls vor. 
 
Die wegemäßige Erschließung des Flurbereinigungsgebietes ist vorhanden. Das 
Wegenetz kann durch Einlegung neuer Wegen und durch kleinere Ausbaumaßnahmen 
auf seine zukünftigen Anforderungen hin ausgerichtet werden. Wasserwirtschaftliche 
Maßnahmen sind, mit Ausnahme von kleineren, zur Gewährleistung eines 
funktionsfähigen Wegenetzes erforderlichen Maßnahmen, nicht notwendig. 
 
Die Flurbereinigung kann darüber hinaus die Voraussetzungen zur Verwirklichung 
landespflegerischer und grünordnerischer Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung der 
Landschaft schaffen. 
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Weiterhin können zur Schaffung eines archäologischen Reservates die besonders 
schützenswerten archäologischen Fund- und Grabungsstätten durch die Bodenordnung 
in öffentliches Eigentum überführt sowie Maßnahmen zur Verbesserung der touristischen 
Infrastruktur auf dem Martberg ergriffen werden. 
 
Die materiellen Voraussetzungen zur Einleitung eines Bodenordnungsverfahren nach 
§ 86 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG sind damit gegeben. 

Die sofortige Vollziehung dieses Beschlusses liegt im überwiegenden Interesse der 
Beteiligten. Es liegt insbesondere in ihrem Interesse, dass mit der Durchführung des 
Flurbereinigungsverfahrens sofort begonnen wird, damit die angestrebten betriebswirt-
schaftlichen Vorteile möglichst bald eintreten. Eine Verzögerung der Verfahrensbear-
beitung würde für die Mehrzahl der Beteiligten und die Ortsgemeinde Pommern 
erhebliche wirtschaftliche Nachteile bei der angestrebten agrarstrukturellen 
Verbesserung und für die touristische Entwicklung der Gemeinde mit sich bringen, die 
darin bestehen, dass die Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes und damit der 
Besitzübergang verzögert würden. Dem gegenüber könnte durch die aufschiebende 
Wirkung möglicher Rechtsbehelfe eine erhebliche Verfahrensverzögerung eintreten, mit 
der Folge, dass die neuen Grundstücke erst ein oder zwei Jahre später als vorgesehen 
in Bewirtschaftung genommen werden können. 

Die sofortige Vollziehung liegt auch im öffentlichen Interesse. Die Maßnahmen zur Ver-
besserung der Agrarstruktur und die damit investierten öffentlichen Mittel tragen ganz 
erheblich zur Erhaltung der Landwirtschaft und der Kulturlandschaft und damit zur Er-
haltung eines bedeutenden Wirtschaftsfaktors bei. Im Hinblick auf den raschen 
Strukturwandel in der Landwirtschaft und die erwarteten Vorteile für die Ortsentwicklung 
in Pommern ist es erforderlich, dass die mit der Flurbereinigung angestrebten Ziele 
möglichst schnell verwirklicht werden. 

Die Voraussetzungen für die Anordnungen der sofortigen Vollziehung liegen damit vor 
(§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO). 

 

Rechtsbehelfsfristen werden mit dieser Veröffentlic hung nicht in Gang gesetzt. Die 
Rechtsmittelfristen richten sich nach den öffentlic hen Bekanntmachungen. 

 

Mayen, den 04.12.2006  

Im Auftrag 

 

 

(Gerd Kohlhaas) 
Vermessungsdirektor 


